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 Einleitung 

Das Eigentum an Grund und Boden hat sich in Europa seit geraumer Zeit 
als rechtliche Basis der Bodenordnung etabliert und ist mittlerweile so 
selbstverständlich geworden, dass sich der rechtswissenschaftliche Diskurs 
über die Rechtfertigung des Rechtsinstituts selbst und mögliche Alternati-
ven weitgehend auf rechtsgeschichtliche Abhandlungen über Bodenbefrei-
ung und Grundentlastung beschränkt. In diesem rechtshistorischen Kontext 
stellt sich Eigentum an Grund und Boden als eine Errungenschaft dar, mit 
der die feudale Gesellschaftsordnung überwunden und eine wichtige Basis 
für das moderne Europa geschaffen wurde. 

Wenn sich eine Rechtsinstitution in den vertrauten Rechtsordnungen als 
Selbstverständlichkeit verfestigt hat, dann bietet sich neben der Rechtsge-
schichte ein Rückgriff auf die Rechtsvergleichung an, um neue Perspekti-
ven zu öffnen, dadurch das Verständnis dieser Institution zu vertiefen und 
die kritische Reflexion wiederzubeleben. Darin besteht auch das Ziel der 
vorliegenden rechtsvergleichenden Untersuchung des Eigentums an Grund 
und Boden. 

„Eigentum“ ist dabei im Sinne des modernen Eigentumskonzepts zu 
verstehen, wie es heute Zivilrechtskodifikationen auf Basis des römischen 
Rechts regeln. Zwar findet sich der Eigentumsbegriff oftmals auch im 
Kontext feudaler Bodenordnungen, vorliegende Arbeit wird aber zeigen, 
dass das sogenannte feudale Eigentum an Grund und Boden gegenüber 
diesem modernen Eigentum so große Unterschiede aufweist, dass die Ver-
wendung derselben Begrifflichkeit zu Missverständnissen führen kann. 
Wenn daher hier von „Landeigentum“ die Rede ist, dann ist jenes Eigen-
tumskonzept gemeint, dem Grund und Boden erst nach der europäischen 
Bodenbefreiung unterstellt wurden, das im Privatrecht als absolutes Recht 
definiert wird, mittels privatrechtlicher Instrumente auf einem Markt ge-
handelt werden kann und im öffentlichen Recht gegenüber staatlichen Ein-
griffen geschützt wird. 

Aufgrund dieses Verständnisses des Begriffs „Eigentum“ ist für vorlie-
gende Arbeit die Kategorie „Privateigentum“ weitgehend entbehrlich. Sie 
fällt mit dem modernen Eigentum zusammen und wäre nur dafür notwen-
dig, um innerhalb des modernen Eigentumskonzepts im Hinblick auf den 
Rechtsträger das Privateigentum vom öffentlichen oder staatlichen Eigen-
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tum zu unterscheiden. Diese Unterscheidung ist aber hier kaum von Be-
deutung. Beim Zitieren von Gesetzen, Dokumenten, Literatur oder sonsti-
gen Quellen werden freilich ungeachtet der eigenen Terminologie auch 
deren Begriffe im Sinne ihres jeweiligen Begriffsverständnisses übernom-
men. 

Wenn heute in Europa Eigentumsrechte grundlegend diskutiert und hin-
terfragt werden, so geschieht dies primär im Bereich der immateriellen 
Güter. Hier stellt sich etwa auch die fundamentale Frage, woran überhaupt 
Eigentum begründet werden kann. Die Frage hingegen, ob Land grundsätz-
lich Gegenstand von Eigentumsrechten sein soll, wurde in Europa mit dem 
Abschluss der Bodenbefreiung und der englischen enclosure bejaht und 
damit auch ad acta gelegt. Ausgenommen davon sind freilich osteuropäi-
sche Länder, in denen sich während der kommunistischen Ära die Eigen-
tumsfrage anders stellte. Das ehemalige kommunistische Europa ist aller-
dings nicht Gegenstand vorliegender Arbeit. 

Gleichzeitig fällt auf, dass die aktuellen Diskurse im Bereich des Imma-
terialgüterrechts, die das Eigentumsrecht grundlegend als Institution ver-
handeln und hinterfragen, immer wieder auf die Geschichte der Bodenord-
nung Bezug nehmen. So ist etwa die Rede von den geistigen „commons“ 
oder der „Wissensallmende“, beides mittelalterliche gemeinschaftliche 
Landnutzungsformen. Des Weiteren werden Tendenzen der Ausdehnung 
geistiger Eigentumsrechte in Anlehnung an die englische Agrargeschichte 
als „zweite enclosure“ beschrieben. Im umkämpften Feld selbst steht aber 
in Europa die Nutzung von geistigen Gütern und nicht mehr die Bodenord-
nung. 

Anders stellt sich die Situation in vielen Ländern der Peripherie und 
Semiperipherie dar, wo Bodenordnung und Landverteilung durch die Ge-
schichte hindurch bis heute zu den konfliktreichsten politischen Themen 
gehören, die typischerweise durch koloniale Landnahmen geprägt wurden. 
Das häufig in Anlehnung an europäische Modelle eingeführte Eigentum an 
Grund und Boden blieb hier eine umstrittene Institution, der nach wie vor 
alternative Rechtskonzepte gegenüberstehen. Betroffen sind insb. Land-
rechtsregime, die indigene gemeinschaftlich genutzte Territorien involvie-
ren. Unter dem Schlagwort des land grabbing diskutieren NGOs und inter-
nationale Institutionen seit einigen Jahren das Phänomen großflächiger 
Landkäufe und -pachtungen durch ausländische Investoren, wobei einer-
seits Entwicklungschancen hervorgehoben, anderseits ökologische und 
soziale Probleme wie Vertreibungen, Spekulationsgeschäfte und Verlust 
der Lebensgrundlage der lokalen Bevölkerung kritisiert werden. Wenn es 
daher darum geht, durch Rechtsvergleichung die eigenen Selbstverständ-
lichkeiten zu hinterfragen, dann bietet sich hinsichtlich des Eigentums an 
Grund und Boden der rechtsvergleichende Blick in diese Kontexte der Pe-
ripherie und Semiperipherie an. 
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Mexiko ist für einen solchen Kontext ein Paradebeispiel, und zwar so-
wohl im Hinblick auf seine Geschichte als auch bezüglich der gegenwärti-
gen Situation. So beschreibt etwa der seinerzeit nach Mexiko emigrierte 
österreichische Historiker Friedrich Katz (in Katz, Revuelta 65), dessen 
Arbeiten auch in Mexiko zu den wichtigsten Forschungen über die mexi-
kanische Agrargeschichte zählen, Mexiko als ein Land, in dem seit präko-
lonialer Zeit alle größeren sozialen Transformationen mit bäuerlich-ruralen 
Aufständen und Revolten sowie den sozialen, ökonomischen, politischen 
oder religiösen Forderungen der unteren Schichten der Landbevölkerung 
verbunden waren. Rechtshistorisch ist darauf hinzuweisen, dass die mexi-
kanische Verfassung aus dem Jahr 1917 als erste Verfassung weltweit 
Landrechte als soziale Rechte konstruierte und das Eigentum durch alter-
native Rechtsmodelle ergänzte. Bis heute gehören Bodenordnung und 
Landverteilung in Mexiko zu den konfliktreichsten politischen Themen. 
Der Aufstand der indigenen Bewegung der EZLN im Jahr 1994, der auch 
internationale Aufmerksamkeit auf sich zog und immer noch nachwirkt, ist 
dafür ein ausdrucksvolles Beispiel. 

Bei den Kämpfen um Land in Mexiko geht es bis heute nicht nur um die 
konkrete Landverteilung als soziale Frage, sondern darüber hinaus um den 
Umgang mit der Kolonialgeschichte und der kolonialen Landnahme. Auch 
bei der Analyse der Landfrage, wie sie sich gegenwärtig stellt, ist der ko-
loniale Hintergrund daher unbedingt zu berücksichtigen. Im Zuge der 
Landkonflikte wurde und wird immer wieder das Eigentumskonzept als 
solches grundlegend in Frage gestellt. Aus rechtsvergleichender Perspekti-
ve interessiert dabei besonders, dass das Eigentum an Grund und Boden in 
Anlehnung an europäische Kodifikationen und Verfassungen sowie unter 
dem Einfluss der rechtspolitischen und rechtsphilosophischen Diskurse, 
die die europäische Bodenbefreiung begleiteten, in die mexikanische 
Rechtsordnung implementiert wurde. 

Beziehungen und gegenseitige Einflüsse zwischen Rechtssystemen in 
ihrer geschichtlichen Entwicklung werden in der Rechtsvergleichung unter 
dem Schlagwort der „Legal Transplants“ diskutiert. Die in diesem Diskurs 
entwickelten Perspektiven und Theorien sind aufgrund des europäischen 
Einflusses auf die mexikanische Bodenordnung auch für vorliegende Ar-
beit einschlägig. Das Themenfeld der Legal Transplants impliziert not-
wendigerweise rechtsgeschichtliche Forschung. In diesem Sinne betont 
auch Alan Watsons Grundlagenwerk „Legal Transplants“ die zentrale Be-
deutung historischer Aspekte für die Rechtsvergleichung und allgemein 
bemerkte Édouard Lambert schon im Jahr 1900 in seinem Vortrag „Con-
ception Générale et Définition de la Science du Droit Comparé“, dass die 
Wissenschaft der Rechtsvergleichung ihre Forschung nicht auf die gelten-
den Rechtsordnungen beschränken dürfe, sondern die Systeme früherer 
Gesellschaften einbeziehen müsse, und sich daher von der Geschichtswis-
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senschaft nicht trennen lasse. Auch Schlesingers „Comparative Law“ ver-
weist in seiner 7. Auflage mit dem Kapitel „Comparison Involves History“ 
die enge Verbindung zwischen Rechtsgeschichte und Rechtsvergleichung. 

Dies gilt auch für vorliegende Untersuchung, die von folgender Überle-
gung ausgeht: In Europa war das Landeigentum Voraussetzung für die 
Überwindung der auf der feudalen Agrarordnung aufbauenden feudalen 
Gesellschaftsstruktur. Damit wurde es zu einem Symbol für Moderne und 
Fortschritt. Diese Symbolwirkung prägte auch die Einführung des Landei-
gentums in Mexiko. Es sollte Basis einer unabhängigen, neuen und moder-
nen Gesellschaft nach europäischem Vorbild sein. Während sich das Ei-
gentum an Grund und Boden in Europa in der Folge aber festigen und 
etablieren konnte, wurde es in Mexiko zur rechtlichen Basis für die Fort-
setzung kolonialer Strukturen und sozialer Ungleichheit und blieb daher 
Gegenstand politischer, ideologischer und bewaffneter Kämpfe, die ihren 
Höhepunkt in der Mexikanischen Revolution (1910–1917) erreichten und 
bis heute nicht zur Ruhe gekommen sind. Im Kontext dieser Kämpfe ent-
wickelte Mexiko neben dem Eigentum alternative Rechtskonzepte der 
Landnutzung und Landverteilung. 

These vorliegender Arbeit ist, dass durch den Vergleich der mexikani-
schen und europäischen Entwicklung sowie die Analyse der europäischen 
Legal Transplants in der mexikanischen Bodenordnung zwei Seiten des 
Landeigentums sichtbar werden, die in einer dialektischen Beziehung zu-
einander stehen: Modernität und Kolonialität. 

Diese These knüpft an das in postkolonialen Theorien entwickelte Ver-
ständnis von Moderne an, wonach die Moderne nicht das Ergebnis eines 
rein europäischen Entwicklungsprozesses darstellt, sondern aus der Bezie-
hung zwischen Europa und dem kolonisierten Anderen (Amerika) heraus 
entstand. Eroberung, Kolonisierung und Unterwerfung Amerikas, so die 
Grundidee, waren Voraussetzungen dafür, dass sich Europa in der Folge 
selbst als modernes Europa konstituierte. Erst durch die Abgrenzung ge-
genüber dem kolonisierten und „prämodernen“ Anderen entwickelte Euro-
pa sein Selbstverständnis als modernes Europa, Zentrum der Welt und 
Spitze eines universellen Entwicklungsprozesses. Diese Vorstellung eines 
universellen Entwicklungsverlaufes liefert auch eine argumentative Basis 
um Kolonisierung als Zivilisierungsmission zu rechtfertigen. Es besteht 
daher eine dialektische Beziehung zwischen Kolonialismus und Moderne 
(als historische Epochen) sowie zwischen Kolonialität und Modernität (als 
Denkstrukturen). Kolonialität ist danach die dunkle Seite von Modernität, 
die sichtbar zu machen aber nicht bedeutet der Moderne ihre emanzipatori-
schen Errungenschaften abzusprechen. 

Ausgehend davon, dass das Eigentum an Grund und Boden eine der 
wichtigsten Rechtsinstitutionen für die Begründung des modernen Europa 
war und auch als Symbol der Moderne in Mexiko übernommen wurde, 
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geht vorliegende Arbeit der Frage nach, wie sich in dieser Rechtsinstituti-
on die dialektische Beziehung zwischen Modernität und Kolonialität nie-
derschlägt. Vor diesem konzeptuellen Hintergrund werden die europäische 
und mexikanische Bodenordnung in ihrer Entwicklung miteinander vergli-
chen und europäische Einflüsse in der mexikanischen Rechtsordnung ana-
lysiert. Dieser Rechtsvergleich und die Analyse des Landeigentums als 
Legal Transplant ermöglichen außerdem ein vertieftes Verständnis der 
Wesensmerkmale des Landeigentums und alternativer Rechtskonzepte, die 
europäischen Rechtssystemen weitgehend fremd sind. Unumgänglich dafür 
ist es, auch die wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen sowie den 
ideengeschichtlichen Kontext zu berücksichtigen. 

Ihren theoretischen Rahmen entwickelt vorliegende Arbeit aus einer 
Verbindung postkolonialer und rechtsvergleichender Methodik und Epis-
temologie unter besonderer Berücksichtigung der zu den Legal Transplants 
entwickelten Theorien. Dem entsprechend stehen am Beginn zwei theoreti-
sche Kapitel, eines zu den Legal Transplants und eines zur Verbindung 
von postkolonialen Theorien und Rechtsvergleichung. Gemeinsam bilden 
diese beiden Kapitel den 1. Teil dieser Arbeit und breiten den methodi-
schen und epistemologischen Rahmen auf. 

Der zweite Teil erörtert die Rolle des Landeigentums im Verhältnis 
zwischen Kolonialismus und Moderne beziehungsweise zwischen Kolonia-
lität und Modernität. Die koloniale Landnahme in Neuspanien einerseits 
und die Einführung des Landeigentums in Europa durch die Bodenbefrei-
ung anderseits repräsentieren zwei Seiten dieser dialektischen Beziehung. 
Das Kapitel zum Kolonialismus kann als Frühphase, jenes der Bodenbe-
freiung als Spätphase der Moderne betrachtet werden. Die jeweils damit 
einhergehenden Rechtsdiskurse sind Ausdruck von Kolonialität und Mo-
dernität als Denkstrukturen. Beide Phasen interessieren nicht primär aus 
rechtshistorischer Perspektive sondern hinsichtlich der Frage, wie ihr Zu-
sammenspiel in der Gegenwart fortwirkt. Insofern bildet ihre Untersu-
chung die inhaltliche Grundlage für die weitere Analyse des Landeigen-
tums als Legal Transplant in Mexiko. 

Diese Analyse ist Gegenstand des dritten Teils. Sie zeigt, dass es sich 
bei der Einführung des Landeigentums in Mexiko um einen Versuch han-
delte, die europäische Moderne zu imitieren, mit diesem Bestreben aber 
das Verhältnis Modernität/Kolonialität wiederholt und daher ein interner 
Kolonialismus geschaffen wurde. Die dem Landeigentum anhaftende ko-
loniale Modernität prägt auch seine weitere Entwicklung und Gegenwart in 
Mexiko. Vor diesem Hintergrund entwickelt der dritte Teil dieser Arbeit 
einen Transplanttypus, der die bisherige Transplanttypologie der rechts-
vergleichenden Literatur ergänzt, als Modernisierungstransplant bezeichnet 
wird und sich wesentlich dadurch auszeichnet, dass er Modernisierung um-
setzen soll, damit aber, weil er auf dem Universalitätsanspruch der koloni-
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alen Moderne beruht und in ihrer Dialektik verhaftet bleibt, Kolonialität 
reproduziert. Es handelt sich hierbei um eine typische Erscheinung diver-
ser Rechtsreformprogramme in Ländern der Peripherie und Semiperiphe-
rie. In diesem Kontext wird auch die traditionelle Stellung, die man La-
teinamerika in den Rechtsfamilien zuweist, kritisch reflektiert. Auf der 
anderen Seite provozierte das Landeigentum als Modernisierungstransplant 
immer wieder Gegenbewegungen, die auch als Dekolonisierungsbewegun-
gen verstanden werden können. Dabei spielt das gemeinschaftlich genutzte 
Land als Alternativkonzept zum Eigentum eine wichtige Rolle. 

Damit gliedert sich diese Arbeit in drei Teile an deren Ende jeweils ein 
Zwischenresümee gezogen wird, an das zuletzt ein Gesamtresümee an-
schließt. Diese drei Teile umfassen insgesamt sieben Kapitel. Zahlreiche 
spanische Rechtstermini werden nicht ins Deutsche übersetzt, sondern im 
jeweiligen Zusammenhang und der Übersicht halber in einem angehängten 
Glossar erklärt. Dies verhindert, ihre Bedeutung durch den deutschsprachi-
gen Bezugsrahmen zu verzerren. Dem Glossar folgen ein Verzeichnis 
wichtiger Personen des mexikanischen Kontexts, das ihre Bedeutung er-
klärt, und ein weiteres Verzeichnis der verwendeten Rechtsgrundlagen und 
Materialien. Annex 1 bis 3 enthalten den Wortlaut der wichtigsten Rechts-
texte, Materialien und Dokumente im spanischen Original und in deutscher 
Übersetzung. Sämtliche Übersetzungen – sowohl in den Anhängen als 
auch im Text – stammen wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt von der 
Autorin. Die einzelnen Kapitel dieser Arbeit lassen sich folgendermaßen 
zusammenfassen: 

Im ersten Kapitel des ersten Teils steht die Darstellung der für vorlie-
gende Arbeit einschlägigen Theorien und Streitpunkte, die den bisherigen 
rechtsvergleichenden Diskurs über Legal Transplants prägen, wobei im 
Sinne von Alan Watson unter Legal Transplants alle Formen gegenseitiger 
Einflussnahme verschiedener Rechtssysteme in ihrer geschichtlichen Ent-
wicklung zu verstehen sind. Hier wird zunächst die Frage behandelt, wel-
che Erkenntnisse sich aus dem Studium der Legal Transplants für das Ver-
hältnis zwischen Recht und außerrechtlichen Faktoren ergeben. Insbeson-
dere wird dabei auf die Watson-Legrand-Kontroverse über die Bedeutung 
unterschiedlicher Rechtskulturen näher eingegangen. Es folgt eine Darstel-
lung verschiedener Transplanttypen, die in der bisherigen rechtsverglei-
chenden Literatur analysiert werden und für diese Arbeit relevant sind. 
Diese Typologie wird im Verlauf der Arbeit durch einen weiteren Trans-
planttyp, den Modernisierungstransplant, ergänzt. Der Modernisierungs-
transplant basiert auf dem Mythos der Moderne, wonach Europa einen 
universalen Entwicklungsprozess vorgibt, und wird im dritten Teil der Ar-
beit anhand von Beispielen sukzessive näher entfaltet. 

Das zweite Kapitel des ersten Teils erörtert methodische und epistemo-
logische Probleme der Rechtsvergleichung, die mit der Gefahr verbunden 
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sind, in ein Entweder-Oder zwischen Ethnozentrismus und radikalem Rela-
tivismus zu münden. Diese Probleme werden unter Rückgriff auf postko-
loniale Theorien erörtert, um zu zeigen, dass sie alle damit zusammenhän-
gen, wie das Verhältnis zwischen dem Selbst und dem Anderen/Fremden 
beziehungsweise die Unterscheidung zwischen dem Gleichen und dem 
Anderen verstanden wird. Mithilfe postkolonialer Theorien lässt sich die-
ses Verhältnis auf eine Weise konzeptionieren, die alternative und diffe-
renzierte Zugänge jenseits von Ethnozentrismus und radikalem Relativis-
mus ermöglicht. Dabei gilt es homogene (Rechts-)Kulturkonzepte zu 
überwinden und das Verhältnis zwischen dem Selbst und dem Anderen 
nicht in ein starres Oppositionssystem zu pressen sondern als dialektisches 
Verhältnis aufrecht zu erhalten. Daraus ergeben sich neue Perspektiven für 
den Umgang mit den eigenen Parametern als Vergleichsmaßstab, für 
rechtsvergleichende Methodik, den Zugang und die Beurteilung von Legal 
Transplants und die Systematisierung von Rechtsordnungen. In diesem 
Kontext werden auch erste Charakteristika des Modernisierungstransplants 
skizziert. Das 2. Kapitel beschreibt damit die grundlegenden methodischen 
und epistemologischen Zugänge vorliegender Arbeit. 

Der zweite Teil analysiert das Landeigentum im Verhältnis zwischen 
Kolonialität und Modernität. Das erste Kapitel dieses Teils setzt sich mit 
der Kolonialisierung und der kolonialen Bodenordnung auseinander. Ge-
mäß der Grundüberlegung, wonach der Kolonialismus Voraussetzung der 
Moderne war, kann die Kolonialzeit als Frühphase der europäischen Mo-
derne betrachtet werden. Kolonialzeit und koloniale Bodenordnung inte-
ressieren nicht primär in rechtshistorischer Hinsicht, sondern vielmehr im 
Hinblick auf die Frage, inwieweit Kolonialismus und Kolonialität Moderne 
und Modernität prägen. Weniger in seiner Geschichte als vielmehr in sei-
ner Gegenwart ist also der Kolonialismus für vorliegende Arbeit relevant. 

So werden etwa die kolonialen Landtitel deshalb ausführlich erörtert, 
weil sie später zu Eigentumstiteln wurden, obwohl sie in der Kolonialzeit 
selbst noch kein Eigentumsrecht im modernen Sinn konstituierten. Des 
Weiteren gehen aus der kolonialen Bodenordnung jene Protagonisten her-
vor, die sich auch in späteren Landkonflikten gegenüber stehen: eine land-
lose weitgehend indigene Landbevölkerung und die haciendas. Und 
schließlich wird die koloniale Landnahme mit denselben Argumenten ge-
rechtfertigt, die in anderen Diskursen die Einführung und den Schutz des 
Eigentums an Grund und Boden legitimieren, und zwar sowohl in Europa 
als auch in Mexiko. 

Kolonialismus, Kolonialität und koloniale Bodenordnung interessieren 
also primär insofern, als sie in der Moderne, der Modernität und im mo-
dernen Landeigentum präsent sind, was ansatzweise schon im nachfolgen-
den Kapitel zur europäischen Bodenbefreiung, primär aber im dritten Teil 
dieser Arbeit erörtert wird. 
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Das zweite Kapitel des zweiten Teils beschäftigt sich mit der Lösung 
bäuerlichen Landes aus feudalen Abhängigkeitsverhältnissen in den Pro-
zessen der Grundentlastung und Bodenbefreiung, die den Feudalismus be-
endeten und in der Einführung des Eigentums an Grund und Boden münde-
ten. Dargestellt werden Grundzüge der feudalen Agrarordnung, die Prozes-
se ihrer Überwindung und die Umwandlung von Land in „freies Eigen-
tum“. Diese Transformationsprozesse implizierten nicht nur die Auflösung 
des feudalen Ober- und Untereigentums, sondern darüber hinaus die Auf-
lösung und Privatisierung von bäuerlichem Gemeinschaftsland, und führ-
ten unter anderem dazu, dass die landlos gewordene Landbevölkerung 
nunmehr auf Lohnarbeit in den Fabriken angewiesen war. Aus rechtsver-
gleichender Sicht und in rechtshistorischer Gegenüberstellung zur feudalen 
Bodenordnung werden die zentralen Wesensmerkmale der neuen Rechtsin-
stitution des Landeigentums erarbeitet. Damit wird gleichzeitig der Begriff 
des Landeigentums definiert, der vorliegender Arbeit zu Grunde liegt. 

Anschließend werden die Eigentumstheorien der naturrechtlichen und 
liberalen Rechtsphilosophie erörtert, die den Übergang vom Feudalismus 
in die Moderne begleiteten. Danach handelt es sich beim Eigentum an 
Land um eine notwendige Voraussetzung für den Übergang vom Naturzu-
stand zur Zivilisation. Entscheidender Akt in diesem Übergang ist die erste 
(individuelle) Okkupation, die dem Gemeinschaftsland des Naturzustands 
ein Ende setzt und das individuelle Eigentum begründet. Damit geht die 
Begründung von Recht überhaupt, Zivilisation und Staat einher. Im Zent-
rum dieser Theorien steht die Rechtfertigung des Eingriffs in gemein-
schaftlich genutztes Land zu Gunsten der Begründung individuellen Eigen-
tums. Dieser Eingriff wird als notwendiger Schritt eines universellen Zivi-
lisierungsprozesses dargestellt. Aus postkolonial-rechtsvergleichender Per-
spektive interessiert besonders, dass in diesem Kontext auch die koloniale 
Landnahme gerechtfertigt wird und sich allgemein Argumentationsstruktu-
ren des kolonialen Rechtfertigungsdiskurses wiederholen. 

Das aus der dargestellten europäischen Bodenbefreiung hervorgegange-
ne Landeigentum sowie der diese Entwicklung begleitende rechtspolitische 
und rechtsphilosophische Diskurs prägten – aufgrund von Rechtstransfer-
prozessen – in der Folge auch die weitere mexikanische Entwicklung, die 
im dritten Teil untersucht wird. 

Nach der Unabhängigkeit wurde nämlich unter dem Einfluss des euro-
päischen Liberalismus die feudal-koloniale Bodenordnung privatisiert und 
das moderne Eigentum an Land eingeführt. Diese Prozesse sind Gegen-
stand des ersten Kapitels des dritten Teils. Dieses Kapitel beginnt auch mit 
der konkreten Analyse das Landeigentums in Mexiko als Modernisierungs-
transplant. Dabei interessiert besonders, wie durch die Privatisierung der 
Bodenordnung in Anlehnung an europäische Rechtsmodelle und Rechts-
diskurse die dialektische Beziehung zwischen Modernität und Kolonialität 
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reproduziert wurde. Eine zentrale Rolle spielt in diesem Zusammenhang 
die mit Privatisierung und Liberalisierung der Bodenordnung verbundene 
Auflösung von bäuerlichem und indigenem Gemeinschaftsland, woraus 
eine Masse landloser Landbevölkerung hervorging, die, ähnlich wie die 
europäischen Bauern nach Verlust ihrer feudalen Landrechte, künftig auf 
Lohnarbeit angewiesen war, allerdings weniger in Fabriken als primär in 
den haciendas. Die Auflösung von Gemeinschaftsland wurde (ganz nach 
dem Vorbild europäischer Diskurse) damit gerechtfertigt, dass indigenes 
Gemeinschaftsland Ausdruck einer prämodernen und unzivilisierten Le-
bensweise sei. Neben dieser rechtspolitischen Ebene beschreibt das Kapitel 
zum Unabhängigen Mexiko wie die liberalen Bodenreformen auf rechts-
dogmatischer, rechtstheoretischer und wirtschaftlich-sozialer Ebene Kolo-
nialität als anderes Gesicht von Modernität fortsetzten und reproduzierten. 
Ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass koloniale Landtitel nunmehr in ur-
sprünglich eigentumsbegründende Titel umgedeutet wurden. 

Schließlich werden die liberalen Bodenreformen und die Begründung 
von Landeigentum nach europäischem Vorbild als Beispiel eines Moderni-
sierungstransplant erörtert und die Modernisierungstransplants anhand die-
ser Beispiele allgemein näher definiert. Danach handelt es sich um einen 
Legal Transplant, der auf dem Mythos der Moderne beruht, wonach Euro-
pa an der Spitze eines universellen Entwicklungsprozesses steht, der auch 
anderen Teilen dieser Welt den Weg weist. In diesem Kontext beginnt au-
ßerdem die (in den anschließenden Kapiteln weiter zu entfaltende) kriti-
sche Analyse der Stellung, die Lateinamerika traditionell in den Rechtsfa-
milien zugewiesen wird. 

Auflösung von Gemeinschaftsland und Einführung des Eigentums führ-
ten in Mexiko zu einer zunehmenden Konzentration von Land in wenigen 
Händen und förderten die Ausbeutung der landlosen (vor allem indigenen) 
Landbevölkerung als Landarbeiterinnen und Landarbeiter in den hacien-
das. Diese Situation hatte bereits die koloniale Bodenordnung geprägt, 
wurde durch die liberalen Reformen verschlimmert und war schließlich der 
Hauptauslöser für die Mexikanische Revolution, die im zweiten Kapitel 
des dritten Teils als Gegenbewegung zum Landeigentum als Modernisie-
rungstransplant analysiert wird. 

Die Mexikanische Revolution richtete sich nämlich nicht nur gegen die 
konkrete Landverteilung und das Eigentum als rechtliche Institution, son-
dern explizit auch gegen den der Einführung des Landeigentums zugrunde-
liegenden Transferprozess als solchen. Die Analyse des mexikanischen 
Rechtsdiskurses, der die revolutionäre Agrargesetzgebung begleitete, zeigt, 
dass es nicht nur darum ging, ein alternatives Konzept, sondern explizit 
auch darum, ein autochthones Konzept zu entwickeln, das sich nicht an ein 
scheinbar universell gültiges europäisches Modell anlehnt. So wie mit der 
Übernahme des europäischen Eigentumsmodells im Unabhängigen Mexiko 
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Kolonialität reproduziert wurde, so impliziert die Gegenbewegung der Re-
volution einen Dekolonisierungsprozess des Eigentumsrechts. 

Ergebnis der Revolution war eine fundamental neue Bodenordnung, die 
zwar das Eigentum nicht gänzlich beseitigte, dieses aber in einen neuen 
Rahmen sozialer Landrechte stellte, Enteignung zwecks sozialer Landum-
verteilung ermöglichte und maßgeblich auf anderen Rechtsinstitutionen 
aufbaut, die – so die hier vertretene Ansicht – nicht als Eigentum im mo-
dernen Sinne zu qualifizieren sind. Als zentrale Konzeption tritt nunmehr 
wieder das gemeinschaftlich genutzte Land in den Vordergrund. 

Das aus der Mexikanischen Revolution hervorgegangene neue Land-
rechtsregime blieb in seinen Wesenszügen bis 1992 aufrecht. Im Jahr 1992 
trat eine Agrarreform in Kraft, der erneut ein auf Privatisierung gerichteter 
Rechtstransfer zugrunde lag. Das dritte und letzte Kapitel des dritten Teils 
analysiert die Reform und erarbeitet Parallelen und Unterschiede gegen-
über dem Transferprozess der liberalen Bodenreformen im Unabhängigen 
Mexiko. Unterschiede bestehen hinsichtlich der „exportierenden“ Rechts-
ordnung und der beteiligten externen Akteure. Waren im Unabhängigen 
Mexiko europäische Rechtsordnungen maßgeblich und erfolgte der Rezep-
tionsprozess primär aus der Motivation mexikanischer Entscheidungsträger 
heraus, so ging der Einfluss nunmehr von einer neuen internationalen Ord-
nung aus, die wesentlich von USA und internationalen Finanzakteuren ge-
staltet wird. Ähnlich hingegen ist die inhaltliche Ausrichtung der beiden 
Transferprozesse. Auch die Reform 1992 geht nämlich auf einen Moderni-
sierungstransplant zurück. Maßgeblich ist wiederum die Vorstellung eines 
universellen Entwicklungsprozesses der Modernisierung, in dem die Priva-
tisierung einen notwendigen Schritt für Fortschritt darstellt. 

Diese Argumentation wiederholt strukturell die Rechtfertigung des Ko-
lonialismus, den europäischen Modernisierungsdiskurs sowie seine mexi-
kanische Version des Unabhängigen Mexiko. Damit wird erneut Koloniali-
tät als das andere Gesicht von Modernität reproduziert. 

Dies war einer der Hauptgründe für den Aufstand der EZLN, einer indi-
genen Bewegung in Mexiko, die sowohl mit ihrem Namen als auch inhalt-
lich an die Mexikanische Revolution und deren Agrarprogramm anknüpft 
und wie die Revolution als Gegenbewegung zum Modernisierungstrans-
plant des Eigentums betrachtet werden kann. Die Agrarfrage in Mexiko ist 
nach wie vor ungelöst. 



   

1. Teil 

 Methodischer und epistemologischer Rahmen 

 





   

1. Kapitel 

 Legal Transplants 

I. Einleitung 

Der Begriff „Legal Transplant“ bezieht sich auf gegenseitige Einflüsse 
zwischen verschiedenen Rechtssystemen beziehungsweise auf die Rezepti-
on fremder Rechtsordnungen oder Rechtsmodelle. Das Phänomen der ge-
genseitigen Einflussnahme zwischen Rechtssystemen reicht weit in die 
Geschichte zurück und ist bis heute stark verbreitet, weswegen Alan 
Watson die Legal Transplants zu einem Hauptfaktor für Rechtsentwick-
lung und -veränderung erklärte. 

Vor diesem Hintergrund überrascht es, dass eine systematische Ausei-
nandersetzung mit den Legal Transplants erst in den 70er Jahren des 20. 
Jahrhunderts begann. Den Grundstein dafür legte Watson mit seinem Buch 
„Legal Transplants: An Approach to Comparative Law“, in dem er das 
Studium der Beziehungen zwischen verschiedenen Rechtssystemen in ihrer 
historischen Entwicklung sogar zum eigentlichen Gegenstand der Rechts-
vergleichung erklärte. Mittlerweile haben sich die Legal Transplants als 
wichtiger Forschungsbereich der Rechtsvergleichung etabliert, was sich 
unter anderem darin zeigt, dass neuere rechtsvergleichende Sammelwerke 
eigenständige Beiträge zu diesem Thema enthalten.1 Dieses Kapitel be-
ginnt einleitend mit der Erörterung der nicht unumstrittenen Transplantme-
tapher und bespricht in der Folge die allgemeine Bedeutung der Trans-
plants für die Rechtsvergleichung sowie die Rolle anderer Disziplinen 
beim Transplantstudium. 

Watsons Buch und nicht zuletzt der Transplantbegriff selbst lösten in-
tensive und kontroverse Debatten in der Rechtsvergleichung und vereinzelt 
auch in der Rechtssoziologie aus. Eine Kernfrage betrifft Möglichkeiten 
und Grenzen der Transplantation von Recht im Hinblick auf die unter-
schiedlichen Kontexte, in die Ursprungs- und Zielrechtsordnung eingebet-
tet sind. Die Vielfalt der zu dieser Frage entwickelten Positionen ist mitt-
lerweile kaum noch zu überblicken. Dazu kommen terminologische Un-
klarheiten, die es fraglich erscheinen lassen, ob nicht manche Streitpunkte 

                                                 
1 Vgl. z.B. Graziadei in Reimann/Zimmermann, Oxford Handbook 441; Nelken in 

Harding/Örücü, Comparative Law 19. 


